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Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO, 
Zweckbestimmung "Photovoltaik-Anlage" (PVA)

SO
PVA

Teil A Planteil 
Planzeichenerklärung (§ 9 Abs. 1 des BauGB)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB)

GRZ 0,6 Grundflächenzahl als Höchstmaß

Maß der baulichen Nutzung

Baugrenze
überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 23 BauNVO)

      

(§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 18 BauNVO )

H 4,5 m Höhe der baulichen Anlagen: max. 4,5 m über Bezugspunkt.

Private Grünflächen
(§ 9 Abs. 1, Nr. 15, 25a und 25b BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen 
Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

PG: Private Grünflächen mit Zwecksbestimmung: artenreiches Grünland

mit Zwecksbestimmung: Anpflanzung von Sträucher

Teil B Textteil
I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB 
1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 BauNVO)
1.1 Sondergebiet erneuerbare Energien: das Gebiet ist nach § 11 Abs. 2 BauNVO als 
Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Photovoltaik-Anlage“ festgesetzt. 

1.2 Zulässig sind bauliche Anlagen, die der Nutzung der Sonnenenergie zur Erzeugung 
und/oder Speicherung von regenerativen Energien durch Photovoltaik einschließlich 
der dazu technisch erforderlichen Nebenanlagen (z.B. Trafo-, Übergabestationen) dienen.

1.3 Nebenanlagen für die Bewirtschaftung (z.B. Beweidung und Mahd) sind zulässig.

2 Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 16 - 21 BauNVO)
2.1 Die maximal überbaubare Grundstücksfläche – hier definiert als die durch 
Photovoltaikmodule überdeckte Bodenfläche in Senkrechtprojektion, 
die Grundfläche von Nebenanlagen und befestigte Erschließungsflächen – wird als 
Grundflächenzahl (GRZ) mit maximal 0,6 festgesetzt.

2.2  Die Höhe der Oberkante baulicher Anlagen im sonstigen Sondergebiet ist auf 
maximal 4,5 m festgesetzt. Unterer Bezugspunkt ist jeweils der nächste eingetragene 
Höhenpunkt gemäß Planeinschrieb. 
Der untere Bezugspunkt ist der in der Planzeichnung aufgeführte vorhandene 
Höhenpunkt des Geländes bzw. die linear interpolierten Höhenwerte. 

2.3 Die Unterkante der Photovoltaikmodule muss an jeder Stelle des SO mindestens 
0,80 m über den in der Planzeichnung aufgeführten vorhandenen Höhenpunkten des 
Geländes bzw. deren linear interpolierten Höhenwerten liegen.

3 überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) 
3.1 Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung einer Baugrenze 
bestimmt. Hauptanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

3.2 Sonstige bauliche Anlagen, einschließlich Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

4 Einfriedungen (§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. §88 ThürBO)
4.1 Einfriedungen sind innerhalb sowie auch außerhalb der Baugrenze zulässig. 

4.2 Die Einfriedung für das Sondergebiet ist mit einer Zaunanlage mit einer 
maximalen Höhe von 2,3 m herzustellen. Ein Wildschutzzaun mit einer Höhe von 
1,50 m ist für die Anpflanzungen anzulegen, um einen Wildverbiss auszuschließen. 

4.3 Sämtliche Einfriedungen (Außer Wildschutzzaun) sind so auszuführen, dass im 
bodennahen Bereich ein angemessener Bodenabstand (min. 10 cm) bzw. eine 
Kleintierdurchlässigkeit vorhanden ist. 
Die Verwendung von Stacheldraht im bodennahen Bereich ist unzulässig. 

5. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen – 
Pflanzgebote (§9 (1) Nr. 25a BauGB)
5.1 Die Flächen innerhalb des Sondergebietes die nicht durch Fundamente, 
Erschließungs- oder Betriebsflächen genutzt werden, sind mit standortgerechten, 
heimischen Blühmischungen als Extensivwiese anzusäen und mit zeitlicher Staffelung 
maximal 2 x pro Jahr zu mähen, frühestens Anfang Juli jeden Jahres. 
Das Mahdgut ist abzufahren oder durch eine Schafbeweidung zu ersetzen.
Auf Einsatz von synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist zu verzichten. 
 

5.2 Auf den festgesetzten Flächen zum pflanzen von Sträuchern und nördlich entlang 
der Grenze des Geltungsbereiches ist zur Randeingrünung der 
Freiflächen-Photovoltaikanlage eine Pflanzung mit heimischen, standortgerechten 
Vogelschutz- und Vogelnährgehölzen unterschiedlicher Wuchshöhe vorzusehen, 
Reihenabstand 1,50 m, Heister 3 x verschult 60 - 80 cm Höhe.
Dafür sind Sträucher folgender Arten zu verwenden: Acer campestre, Carpinus betulus, 
Cornus sanguinea, Coryllus avellana, Crataegus monogyna, Euonymus 
europaeus, Ligustrum vulgare, Lonicera xylostreum, Malus sylvestris, Prunus spinosa, 
Pyrus pyraster, Rhamnus frangula, Rosa canina, Sorbus aucuparia, Sambucus nigra.
Als Pflanzqualität sind Heister (min. 2-mal verpflanzt) mit einer Höhe von 125/150 cm 
zu verwenden. Für eine Dauer von 4 Jahren ist eine Gehölzpflege zu gewährleisten 
(1 Jahr Fertigstellungspflege, 3 Jahre Entwicklungspflege) gemäß DIN 18919, Ersatz bei 
Ausfall, Schnitt gemäß Gehölzentwicklung. Die Umsetzung der Maßnahme ist als Frühjahrs- 
oder Herbstpflanzung spätestens eine Pflanzperiode nach Umsetzung des Bauvorhabens 
zu realisieren.
Ein Wildschutzzaun ist für diese Anpflanzung anzulegen um einen Wildverbiss 
auszuschließen, Anbringung der Zaunanlage mind. 0,10 m oberhalb der Bodenoberkante.
Der Wildschutzzaun ist temporär für 5 Jahre nach der Anpflanzung vorzusehen.

5.3 Feldlerchenhabitate: 
innerhalb der Geltungsbereiches der Planung wird das artenreiches Grünland als potenzielle 
Brutreviere für die Feldlerche oder andere bodenbrütende Vogelarten belassen. 
Entsprechend der technischen Möglichkeiten sollen dabei jeweils Freiflächen zwischen den 
Modulreihen mit einer Breite von  5 m  verbleiben.  Die Flächen sind innerhalb 
der gesamten Sondergebietsfläche zu verteilen und sollen dabei nicht direkt an Versorgungswege 
angrenzen. Die Freiflächen müssen sich außerhalb der Abstände entsprechend dem Meideverhalten 
der Feldlerchen befinden (mindestens 50 Meter zu Gehölzbeständen).
Trafostationen können im direkten Nahbereich Lärmemissionen abgeben, weshalb sie nicht direkt 
an die Feldlerchenfenster angrenzen sollen. Ein Mindestabstand von 20 m der Trafostationen zu 
den Feldlerchenfenstern ist einzuhalten. 
Die Pflege von Feldlerchenfenstern in Thüringen umfasst die Errichtung und anschließende 
dauerhafte Pflege durch bestimmte Maßnahmen. Dazu gehört unter anderem das Anlegen von 
Schwarzbrachen (ca. 3 m breit) und mehrjährigen Blühstreifen (mit einer Blühmischung) zwischen 
den Modulreihen, wobei eine Bearbeitung der Flächen während der Brutzeit (Ende März bis Ende 
April) vermieden werden muss. Die Schwarzbrache wird in regelmäßigen Abständen mechanisch 
bearbeitet, während die Blühstreifen zweimal jährlich geschnitten und das Mahdgut auf der 
Fläche belassen wird.

6. Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
Folgende umweltrelevante Vermeidungsmaßnahmen werden vorgesehen:

V 1 Ökologische Baubegleitung (ÖBB)
Im Bereich der gesamten Baumaßnahme dient eine ökologische Bauüberwachung während der Bauphase 
einer Kontrolle ausgewiesener Artenschutzmaßnahmen. Zudem kann die ÖBB auf die tatsächlichen 
Gegebenheiten vor Ort reagieren (z. B. witterungsbedingte Verschiebung von Brutzeiten, 
Besatzkontrolle der Bodenbrüter).
Des Weiteren wird sichergestellt, dass bei unerwarteten Gegebenheiten vor Ort reagiert 
werden kann. Dazu trägt ein enger Kontakt der ökologischen Baubegleitung mit den zuständigen 
Naturschutzbehörden sowohl zur Umsetzung von eingriffsvermeidenden Maßnahmen als auch zur 
Sicherung eines zügigen Bauablaufes bei.

V 2 Bauzeitenregelung
Die Baufeldfreimachung sowie die geplanten Baumaßnahmen sollten an die Reproduktions- und 
Aktivitätszeiten der geschützten Tierarten angepasst werden, um Verbotstatbestände zu vermeiden.  
Wenn eine Baustelleneinrichtung außerhalb der Vogelbrutzeit stattfindet, sind Schädigungen oder 
Verletzungen von Individuen der Arten sicher ausgeschlossen. Eine vorzeitige Kontrolle innerhalb 
baubedingt zu beanspruchender Bereiche kann sicherstellen, ob Bruten vorhanden sind. Sollte im 
Umfeld kein positiver Nachweis erfolgen, können die betreffenden Baustellenbereiche eingerichtet
 werden. Bei Verzögerungen in der Bauphase sollten mögliche Habitate durch die ÖBB auf Besatz 
kontrolliert werden. 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Thüringer Bauordnung (ThürBO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
2. Juli 2024, (GVBl. 2024, 298).

Rechtsgrundlagen

Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288).

9.

5.

Thüringer Wassergesetz (ThürWG) in der Fassung vom 28. Mai 2019 (GVBl. S.74), 
zuletzt geändert durch Artikel 52 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 291).

Bundesberggesetz (BBergG) vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch 
Art. 39 des Gesetzes v. 23.10.2024 I Nr. 323 geändert worden ist.

2.

3.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung
des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
12. August 2025 (BGBl. 2025 S.189) geändert worden ist.

6.

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden ist.

Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft (ThürNatG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. August 2006 (GVBl. S. 421), zuletzt geändert durch   
Artikel 1a des Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323, 340).

7.

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Art. 48 des 
Gesetzes v. 23.10.2024 I Nr. 323 geändert worden ist.

8.

4.

10.Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) vom 14.04.2004 (GVBl. 2004, 465), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731, 735).

Der Stadtrat hat am __._.2026 den Entwurf des Bebauungsplans i.d.F.v. ...... 2026 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) 
geprüft, über Bedenken und  Anregungen entschieden und den Bebauungsplan  
gem. § 10 BauGB am __._.2026 als Satzung beschlossen. 
Die Begründung wurde gebilligt.

Verfahrensvermerke

2.

1.Der Stadtrat der Stadt Blankenhain hat am 13.02.2025 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung dieses Bebauungsplans beschlossen (Beschlussnummer 03-02/2025).
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ......... im Amtsblatt 
der Stadt Blankenhain Nr. ......... bekannt gemacht. 

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen im 
gekennzeichneten Geltungsbereich mit dem Liegenschaftskataster nach dem 
Stand vom __.__.2026 übereinstimmen.

SiegelBlankenhain, d. Bürgermeister

3.

TLBGZeulenroda-Triebes,…………… Stempel

5.Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung vom .... 2026 und Textlichen 
Festsetzungen, wird hiermit ausgefertigt:

Blankenhain, d. Bürgermeister

6.Die Satzung des Bebauungsplans wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am _.__.2026 
amtlich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan mit der 
Begründung während der Dienststunden in der Stadtverwaltung Blankenhain von 
jedermann eingesehen werden kann. 
Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 (3) und 215 BauGB wurde hingewiesen. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Siegel

Siegel BürgermeisterBlankenhain, d.

 

Blankenhain, d.

Die Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und Textlichen Fest-
setzungen (Teil B), wurde mit Schreiben vom __.__.2026 beim Landratsamt
Weimarer Land angezeigt.

4.

Siegel Bürgermeister

Planverfasser:
Freier Architekt
Dipl.-Ing. Jan Godts
Mühle Schelchwitz
Dorfplatz 6
04603 Windischleuba

Tel.: 03447/861730
architekt@godts.eu
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1. Archäologische Funde sind sofort dem Thüringer Landesamt für Archäologische 
Denkmalpflege Weimar zu melden. Die Fundstellen sind bis zum Eintreffen der 
Mitarbeiter dieses Amtes im angetroffenen Zustand zu belassen und abzusichern. 
Sie müssen von diesem Amt sachgemäß untersucht und geborgen werden. 
Derartige Untersuchungen sind zu jeder Zeit zuzulassen.
Einer Erlaubnis bedarf, wer Erdarbeiten an einer Stelle vornehmen will, von der 
bekannt ist oder vermutet wird oder den Umständen nach anzunehmen ist, dass sich 
dort Kulturdenkmale befinden.  (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 ThürDSchG)

2. Hinweise zum Geologiedatengesetz (GeolDG) 
Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrungen, größere Baugruben, 
Messstellen) sowie geophysikalische oder geochemische Messungen - sind 
gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) spätestens zwei Wochen vor Baubeginn 
unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) 
anzuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Messdaten, Test- 
und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, Lagepläne u.ä.) gemäß § 9 GeolDG 
spätestens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen unaufgefordert durch die 
Auftraggeber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise elektronisch zu übergeben. .
 
3. Werden bei Erdbaumaßnahmen schadstoffkontaminierte Medien angetroffen, so ist 
das Landratsamt des Landkreises Weimarer Land, Untere Bodenschutzbehörde, zu 
informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.
Desweiteren wird auf die Vorsorgepflicht gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen nach § 7 BBodSchG hingewiesen.

4. Sicherungsmaßnahmen für Grenzzeichen und Vermessungsmarken
Der § 25 Abs. 2 Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (ThürVermGeoG) 
besagt, dass Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken, die Grenzzeichen 
und Vermessungsmarken zu schonen haben und soweit diese nicht unterirdisch 
angebracht sind, erkennbar zu halten haben. Ungerechtfertigte diesbezügliche 
Eingriffe können eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 33 Abs. 3 ThürVermGeoG darstellen. 
 
5. Zufahrten und Wege zu den Modulreihen und möglichen Nebenanlagen sind 
trag- und versickerungsfähig (z.B. Schotter oder Schotterrasen) anzulegen. 
Das von Verkehrsflächen, Modulsegmenten und Nebenanlagen anfallende, unbelastete 
Niederschlagswasser ist im Plangebiet zu versickern.

6. Brandschutztechnischer Hinweis: die Feuerwehrschließung "Weimarer Land" wird 
mit der Einzäunung an den Haupttoren in einem Feurwehrschlüsselrohr angelegt.

7. Publizitätsgebot
Den Festlegungen zugrunde liegende Vorschriften wie DIN-Normen etc. können dort 
eingesehen werden, wo nach öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Blankenhain gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungsplan mit Begründung zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten wird. 

Hinweise

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans § 9 Abs. 7 BauGB

Vermaßungslinie in m

Sonstige Planzeichen
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V 3 Vergrämung von Brutvogelarten
Um eine Besiedlung des Baubereiches durch Bodenbrüter wie z.B. Feldlerche und Grauammer 
vorzeitig sicher auszuschließen zu können, kann eine Vergrämungsmaßnahme realisiert werden. 
Die Durchführung wird durch die ÖBB bestimmt und überwacht. 

V 4 Bauzeitlicher Schutz von Gehölzen 
Gehölze an den Baufeldgrenzen sollten während der Baumaßnahmen durch geeignete Maßnahmen (z.B. 
Bauzaun, Flatterband) vor Beschädigungen geschützt werden, um Beeinträchtigungen zu vermeiden.

V 5 Schutz des Bodens
Gemäß § 1 BBodSchG sollen bei Einwirkung auf den Boden Beeinträchtigungen so weit wie möglich 
vermieden werden. Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich gemäß § 4 Abs. 1 BBodSchG so zu 
verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Bodenversiegelungen 
sind gemäß § 1a BauGB auf das notwendige Maß zu begrenzen. Baubedingte Bodenbelastungen 
(z.B. Verdichtungen, Erosion, Durchmischung mit Fremdstoffen) müssen auf das den Umständen 
entsprechende notwendige Maß beschränkt bleiben. Nach Abschluss der Bautätigkeit wird der Boden 
zwischen, unter und seitlich der Solarmodule im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme für Grünland 
gelockert. Bei sich im Rahmen der Bauvorbereitung und Bauausführung ergebenden Hinweise auf 
schädliche Bodenverunreinigungen i.S. des § 2 Abs. 3 BBodSchG z.B. Altlasten relevante 
Sachverhalte, wie organaleptische Auffälligkeiten, Abfall u. ä., besteht für den 
Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt gemäß § 4 Abs. 2 BBodSchG die 
Pflicht, Maßnahmen zur Abwehr der davon drohenden schädlichen Bodenveränderung zu ergreifen. 
Nach§ 15 Abs. 1 und 3 BBodSchG i. V. m. § 31 sind bekannt gewordene oder verursachte schädliche 
Bodenverunreinigungen oder Altlasten unverzüglich der für die Überwachung zuständigen Behörde 
(Umweltamt) mitzuteilen.
Bei jeglichen Schachtungs- und anderen Bodenarbeiten sowie bei Befahren mit Arbeitsmaschinen 
sind Maßnahmen des Bodenschutzes zu ergreifen. Besonders zu beachten ist der Schutz des 
Mutterbodens (§ 202 BauGB). Der nutzbare Zustand des bei Bauarbeiten abgetragenen Mutterbodens 
ist zu erhalten und der Boden vor Vernichtung bzw. vor Vergeudung zu schützen. Anfallender 
Bodenaushub ist auf dem Grundstück zu belassen und möglichst wieder zu verwerten.
Die Beeinträchtigung auch des nicht verlagerten Bodens ist zu vermeiden bzw. zu minimieren. 
Die DIN-Vorschriften 18.300 „Erdarbeiten“ sowie DIN 18.915 „Bodenarbeiten“ sind einzuhalten. 
Zur Vermeidung von Bodenbelastungen durch die Lagerung von Bau- und Betriebsstoffen sind 
geeignete Vorkehrungen, wie Auslegung von Folienböden und Abdeckung mit Folien, zu treffen.  
Baubedingte Belastungen des Bodens, z.B. solche, die durch Verdichtung oder Durchmischung von 
Boden mit Fremdstoffen entstehen, sind auf das notwendige Maß zu beschränken und nach Abschluss 
der Baumaßnahmen zu beseitigen.  

V 6  Schutz des Grundwassers
Schadstoffe, die eine Beeinträchtigung des Grundwassers und des Bodenwasserhaushaltes 
herbeiführen können, z.B. Betriebsstoffe für die eingesetzten Baumaschinen, sind sachgemäß zu 
verwenden und zu lagern. Baumaschinen sind auf den versiegelten Flächen abzustellen, um 
Tropfverluste von Ölen u.a. Stoffen in Boden und Grundwasser zu vermeiden.

V 7  Begrenzung von Schall-, Schadstoff- und Lichtemissionen - Bauzeitenregelung
Die Baufeldfreimachung sowie die geplanten Baumaßnahmen sollten an die Reproduktions- und 
Aktivitätszeiten der geschützten Tierarten angepasst werden, um Verbotstatbestände zu vermeiden.  
Wenn eine Baustelleneinrichtung außerhalb der Vogelbrutzeit stattfindet, sind Schädigungen oder 
Verletzungen von Individuen der Arten sicher ausgeschlossen. Eine vorzeitige Kontrolle innerhalb 
baubedingt zu beanspruchender Bereiche kann sicherstellen, ob Bruten vorhanden sind. Sollte im 
Umfeld kein positiver Nachweis erfolgen, können die betreffenden Baustellenbereiche eingerichtet 
werden. Bei Verzögerungen in der Bauphase sollten mögliche Habitate durch die ÖBB auf Besatz 
kontrolliert werden. Zur Vermeidung bzw. Minimierung baubedingter Störungen sind ausschließlich 
Maschinen und Fahrzeuge, die den Anforderungen der 32. BImSchV genügen und mit dem 
RAL-Umweltzeichen (RAL - ZU 53) ausgestattet sind, einzusetzen.

V 8 Umgang mit Schadstoffen
Während des Betriebes der Solaranlage ist mit Schadstoffen sorgsam umzugehen.


